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Regulierungskammer Hessen 

Aktenzeichen: 0458-RKH-023-a-10-34-00007#002 

Beschluss-Nummer: 131/2025 

 

 

B E S C H L U S S 
 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
in Verbindung mit § 32 Abs. 1 Nr. 6 Anreizregulierungsverordnung (ARegV) sowie  

in Verbindung mit § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 5 ARegV 
 

wegen  
 

Festlegung zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich 
der Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze  

nach den §§ 18 bis 20 ARegV 
für das Jahr 2025 

 
hat die 

 
Regulierungskammer Hessen, 
Kaiser-Friedrich-Ring 75, 
65185 Wiesbaden 
 
- RegKH - 
 
 
durch die stellvertretende Vorsitzende   Claudia Falb, 
den Beisitzer      Christoph Milan Petschuch 
und die Beisitzerin     Eva-Maria Schramm 
 
gegenüber der  
 
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH 
Walter-Flex-Straße 74,  
65428 Rüsselsheim 
 
gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Hans-Peter Scheerer 
 
- Netzbetreiber- 
 
 

am 02.07.2025 beschlossen: 
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1. Die kalenderjährliche Erlösobergrenze des Kalenderjahres 2025 wird um einen Bonus 

i. H. v. 49.052 € erhöht. 

2. Die Ermittlung des netzbetreiberindividuellen Qualitätselements erfolgt unter Anwen-

dung der mit Beschluss vom 28.11.2023 (Aktenzeichen: BK8-23/006-A) festgelegten 

Methodik (im Weiteren: Methodikbeschluss). 

3. Aus den ermittelten Kennzahlen wird für die Niederspannungsebene und die Mit-

telspannungsebene jeweils ein individueller, arithmetischer Mittelwert über die Kalen-

derjahre 2021, 2022 und 2023 gebildet. 

4. Entsprechend der Vorgaben des Methodikbeschlusses erfolgt die Bestimmung der 

Lastdichte als Durchschnittswert der Kalenderjahre 2021, 2022 und 2023.  

5. Zur Ermittlung der Zuschläge (Bonus) und Abschläge (Malus) auf die zulässige Erlös-

obergrenze wird, den Vorgaben des Methodikbeschlusses entsprechend, die Differenz 

zwischen dem errechneten Referenzwert und der individuellen Kennzahl der jeweiligen 

Netzebene des Netzbetreibers mit der durchschnittlichen Anzahl der Letztverbraucher 

der Kalenderjahre 2021 bis 2023 und mit dem Monetarisierungsfaktor (vgl. Ziffer 6) 

multipliziert 

6. Der Monetarisierungsfaktor m beträgt 0,29 €/min/Letztverbraucher/a. 

7. Die Kappung der Erlösauswirkung wird bei 4 % des Ausgangsniveaus nach § 6 ARegV 

für die vierte Regulierungsperiode abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-

ten und falls vorhanden abzüglich der Kosten für die Netzebenen Höchstspannung, 

Umspannebene HöS/HS, Hochspannung und die Umspannebene HS/MS vorgenom-

men.  

8. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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I. Sachverhalt 

1. Datengrundlagen und Verfahren 

Die RegKH hat nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 6 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur netz-

betreiberindividuellen Bestimmung des Qualitätselements eingeleitet.  

 

Hiermit wird das sich für das Kalenderjahr 2025 ergebende individuelle Qualitätselement rück-

wirkend zum 01.01.2025 festgelegt. 

 

Die Datengrundlage der Festlegung der RegKH beruhen auf den von der Bundesnetzagentur 

getroffenen Festlegungen zur Datenerhebung und zur Methodik:  

 

a) Für die Bestimmung des Qualitätselements hat die Bundesnetzagentur am 01.03.2023 

eine Festlegung zur Datenerhebung getroffen. Alle Betreiber von Elektrizitätsverteiler-

netzen im Sinne des § 3 Nr. 3 EnWG, die kein geschlossenes Verteilernetz nach § 110 

EnWG betreiben oder die in der vierten Regulierungsperiode nicht am vereinfachten 

Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie nicht nach § 1 Abs. 2 ARegV von der 

Anwendung der Anreizregulierungsverordnung ausgenommen sind, wurden gemäß 

der Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselements hin-

sichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom (Aktenzeichen: BK8-23/001-A) vom 01.03.2023 

aufgefordert, die Kennzahlen zu den Versorgungsunterbrechungen sowie zusätzliche 

Daten zur Bestimmung der Referenzwerte und der Bestimmung der monetären Aus-

wirkung (Bonus/Malus) auf die individuelle Erlösobergrenze elektronisch an die Bun-

desnetzagentur zu übermitteln. 

 

b) Weiterhin hat die Beschlusskammer die Festlegung vom 28.11.2023 (Aktenzeichen: 

BK8-23/006-A) über die nähere Ausgestaltung und das Verfahren zur Bestimmung des 

Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze 

nach den §§ 19 und 20 ARegV für die Jahre 2025 bis 2028 (im Weiteren: Methodikbe-

schluss) getroffen. 

 

Die vorgenannten Festlegungen berücksichtigen die Erkenntnisse aus den vorangegangenen 

Qualitätsregulierungsverfahren. Zudem wurden die Erkenntnisse aus vier Gutachten, welche 

im Auftrag der Bundesnetzagentur erstellt wurden, berücksichtigt.1  

 

  

 
1 Veröffentlicht auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de. 
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Unter Rückgriff auf die Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätsele-

ments hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom (Aktenzeichen: BK8-23/001-A) vom 

01.03.2023 und die „Festlegung über die nähere Ausgestaltung und das Verfahren zur Be-

stimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteiler-

netze nach den §§ 19 und 20 ARegV für die Jahre 2024 bis 2028“ vom 28.11.2023 (Aktenzei-

chen: BK8-23/006-A) wird die Festlegung zur Bestimmung des individuellen Qualitätselements 

hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom für das Kalenderjahr 2025 getroffen. 

 

2. Anhörung 

Die RegKH hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 24.04.2025 Gelegenheit gemäß § 67 

Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigten Entscheidung der RegKH zu äußern. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 
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II. Rechtliche Würdigung 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtli-

che Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 22.12.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzverteilung zwischen Ge-

setz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehörde. Der Beschluss beruht daher auf 

einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Ent-

scheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18.  

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative Re-

gulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 59 

Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschließlichen 

Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit 

durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat 

der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutsch-

land vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen Zustän-

digkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deutschen Recht die Be-

stimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss 

an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der 

Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des EuGH 

vom 02.09.2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes umgesetzt und ins-

besondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzugangs- und Netzentgeltregu-

lierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die Regulierungsbehörde mit 

Zuweisung der ausschließlichen Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur Berech-

nung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den natio-

nalen Netzen die nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit er-

langt. 

Die Verordnungsermächtigung des § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie § 21a 

EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Regulierungsbe-

hörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthaltenen 

Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und ergänzt. 
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Die nach § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf einer 

Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung des Ener-

giewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Außerkrafttretens ent-

spricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im Gassektor (31.12.2027) und Stromsek-

tor (31.12.2028).  

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß § 21 Abs. 3 S. 5 und § 21a 

Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertragen. Andererseits er-

möglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise entstandenes normatives Re-

gulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls 

für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Re-

gulierungs-periode fortzuführen. Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende 

Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungs-

rahmens gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden 

werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52).  

1.2 Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche 

Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Verord-

nungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Entgeltregulierung 

hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, vorhersehbaren und 

verlässlichen Regulierungsrahmens grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von 

einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach § 21 Abs. 3 S. 5 und § 21a Abs. 3 S. 4 

EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen 

Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen Regulie-

rungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer einer bereits lau-

fenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen für die gesamte Periode 

möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während einer laufenden Regulierungsperiode sind 

mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen 

zur Weitergeltung der materiell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. 

Darüber hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwendigen 

Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicherheiten nicht nur für die re-

gulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteilnehmer. 
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Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder 

Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausreichen-

dem Vorlauf vor deren Inkrafttreten“ (Art. 41 Abs. 6 Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 

Richtlinie (EU) 2019/944) festgelegt oder genehmigt werden. Auch würden substantielle Ab-

weichungen vom etablierten Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, 

an die Erlösobergrenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgese-

henen Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungsbehörde 

in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess dürfte einige Zeit in 

Anspruch nehmen. Laufende Verfahren bspw. zur Festlegung der Erlösobergrenze für die 

vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre verzögern. Diese Gesichtspunkte wären 

mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaat-

lichen Grundsätzen schwerlich vereinbar. 

 

2. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist nach § 54 Abs. 2 Nr. 2 EnWG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 des 

Gesetzes zur Errichtung der Regulierungskammer Hessen vom 27.05.2013 die RegKH, soweit 

Energieversorgungsunternehmen betroffen sind, an deren Elektrizitätsverteilnetze weniger als 

100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind und deren Elektrizitätsvertei-

lernetz nicht über das Gebiet des Landes Hessen hinausreicht. 

 

3. Ermächtigungsgrundlage 

Die Festlegung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

Strom erfolgt auf Grundlage von § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 6 ARegV, § 4 Abs. 5 ARegV und §§ 18 

bis 20 ARegV. Auf die Erlösobergrenze können gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge 

vorgenommen werden, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit von Kennzah-

lenvorgaben (Referenzwerten) abweichen.  
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III. Bestimmung des Qualitätselements 

Auf die Erlösobergrenze können nach § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vorgenommen 

werden, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit von Kennzahlenvorgaben 

(Referenzwerten) abweichen. 

 

1. Datengrundlage 

Zur Bestimmung des Qualitätselements Netzzuverlässigkeit Strom werden die Daten aller 

Elektrizitätsverteilernetzbetreiber herangezogen. Ausgenommen werden Betreiber geschlos-

sener Verteilernetze nach § 110 EnWG, Netzbetreiber, die in der vierten Regulierungsperiode 

am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie Netzbetreiber, die nach            

§ 1 Abs. 2 ARegV von der Anwendung der Anreizregulierungsverordnung ausgenommen sind. 

 

2. Datenplausibilisierung 

Die Bestimmung des Qualitätselements für die Netzzuverlässigkeit in Elektrizitätsverteilernet-

zen knüpft an die Definitionen der Allgemeinverfügung nach § 52 S. 5 EnWG vom 22.02.2006 

(Az. 605/8135) an und an die in diesem Zusammenhang durch die Elektrizitätsverteilernetz-

betreiber vorgenommenen Datenmeldungen zu Versorgungsunterbrechungen. Dies ermög-

licht die Bezugnahme auf die seit 2006 durch die Bundesnetzagentur erhobenen Daten nach 

§ 52 EnWG zur Unterbrechungsdauer und Unterbrechungshäufigkeit, die seitdem durch die 

Elektrizitätsverteilernetzbetreiber kontinuierlich erfasst werden und diesen auch vorliegen.  

Um das Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselements möglichst transparent zu gestalten, 

wurden die Netzbetreiber mit der Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung des 

Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom nach den §§ 19 und 20 ARegV 

vom 01.03.2023 (Aktenzeichen BK8-23/001-A) aufgefordert, die Kennzahlen für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 zu melden. Die Daten aus den Kalenderjahren 2021 und 2022 standen 

zur Ermittlung der Qualitätselemente bereits zur Verfügung, wurden durch die Bundesnetza-

gentur diversen Plausibilitätskontrollen unterzogen und den Netzbetreibern soweit möglich zur 

Verfügung gestellt. Die Netzbetreiber erhielten somit die Möglichkeit, ihre in der Vergangenheit 

gemeldeten Daten zu überprüfen und gegebenenfalls Korrekturen im Rahmen der Datenerhe-

bung zur Bestimmung des Q-Elementes vorzunehmen. 

Eine zeitliche Durchschnittsbildung der Struktur- und Zuverlässigkeitsdaten über drei Kalen-

derjahre wurde von der Bundesnetzagentur als methodisch zweckmäßig und notwendig be-

wertet. Die dadurch bedingte glättende Wirkung schützt die beteiligten Netzbetreiber vor dem 

Risiko, dass unvermeidbare Schwankungen der Zuverlässigkeitsdaten zu unverhältnismäßi-

gen Absenkungen der Erlöse führen (vgl. Ausgangsgutachten, S. 25). Für eine Durchschnitts-
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bildung über drei Kalenderjahre war es somit notwendig, neben den bereits vorliegenden Da-

ten zu den Versorgungsunterbrechungen der Kalenderjahre 2021 und 2022, auch die zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung relevanten Daten zu den Versorgungsunterbrechungen des Ka-

lenderjahres 2023 zur Bestimmung des Q-Elementes 2025 zu erheben.  

Zur Ermittlung der Durchschnittswerte werden nur die vorliegenden Netzstruktur- bzw. Zuver-

lässigkeitswerte und deren Anzahl berücksichtigt. Dies gilt auch, wenn Netzbetreiber Daten für 

weniger als drei Jahre zur Verfügung stellen konnten. Für fehlende Daten einzelner Jahre wur-

den keine Nullwerte eingesetzt, da dies zu Verzerrungen der Referenzwerte und Qualitätsele-

mente geführt hätte. 

Die Ermittlung der Durchschnittswerte folgte der Berechnungsvorschrift für das arithmetische 

Mittel: 

𝑥̅ =
1

𝑛
∙ ෍ 𝑥௜

௡

௜ୀଵ

 

Dabei steht x für den Merkmalsträger (Netzstruktur- bzw. Zuverlässigkeitswert) und n für die 

Anzahl der Merkmalsträger.  

Zur Sicherstellung einer belastbaren Datengrundlage hat die Bundesnetzagentur die übermit-

telten Daten im gebotenen Umfang einer strukturierten, netzbetreiberindividuellen Plausibili-

tätsprüfung unterzogen. So wurde etwa für jeden Netzbetreiber die Konsistenz der Struktur-

daten anhand von Daten, die der Regulierungsbehörde aus anderen Verfahren vorliegen, 

überprüft. Im Fall der Kennzahlen zur Netzzuverlässigkeit wurden diese den seinerzeit im Rah-

men der Berichtpflichten nach § 52 EnWG vom Netzbetreiber an die Bundesnetzagentur über-

mittelten Angaben gegenübergestellt. Kam es zu Abweichungen, wurde eine nähere Überprü-

fung durchgeführt. Zur näheren Überprüfung der Netzbetreiberangaben zählten z. B. die Ein-

holung weiterer Auskünfte, Erläuterungen oder entsprechende Nachweise beim betroffenen 

Netzbetreiber. Darüber hinaus wurde eine Gesamtschau über alle zur Verfügung stehenden 

Daten der Netzbetreiber durchgeführt.  

Insbesondere die Zuordnung zum Störungsanlass „Höhere Gewalt“ bedurfte einer genauen 

Prüfung. Hierzu wurde regelmäßig jede einzelne gemeldete Versorgungsunterbrechung des 

Störungsanlasses „Höhere Gewalt“ entsprechend den Anforderungen der Allgemeinverfügung 

nach § 52 S. 5 EnWG zu Vorgaben zur formellen Gestaltung des Berichts nach § 52 S. 1 

EnWG (605/8135) vom 22.02.2006 bzw. den Hinweisen zur Zuordnung von Versorgungsun-

terbrechungen zum Störungsanlass „Höhere Gewalt“ im Rahmen der Datenerhebung zur Be-

stimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom nach den §§ 19 

und 20 ARegV (Stand Januar 2020) überprüft. Wurden die Anforderungen nicht erfüllt, wurde 
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der Netzbetreiber aufgefordert, seine Angaben entsprechend zu korrigieren. Zur Plausibilisie-

rung dieser Störungskategorie wurden u. a. zusätzliche Informationen des Deutschen Wetter-

dienstes (Sturmauswertungen der Jahre 2021-2023) und des Bundesamtes für Gewässer-

kunde bzw. der zuständigen Landesämter (Hochwasserauswertungen der Jahre 2021 bis 

2023) herangezogen. 

Jeder Netzbetreiber erhielt nach Abschluss der Datenplausibilisierung eine Datenquittung. 

Diese diente zur Information und abschließenden Überprüfung der zuletzt übermittelten Daten. 

Die sich hieraus ergebende Datengrundlage wurde zur Berechnung der Qualitätselemente 

herangezogen.  

 

 

3. Methodik 

Die Ermittlung der Kennzahlenwerte, der Referenzfunktion, des Monetarisierungsfaktors und 

in der Folge die Berechnung der Qualitätselemente wird durch en Methodikbeschluss be-

stimmt. 

Die Bundesnetzagentur hat zum Zwecke der Referenzwertermittlung Auswertungen vorge-

nommen, die im Bericht zur Bestimmung der Qualitätselemente 2024 bis 2028 (Anlage 1 zum 

Methodikbeschluss) dokumentiert werden. Der Bericht und der Methodikbeschluss sind veröf-

fentlicht unter  

http://www.bundesnetzagentur.de → Beschlusskammern → Beschlusskammer 8 → Erlös-

obergrenzen → Qualitätselement.  

 

4. Referenzwertermittlung  

In der Mittelspannung weist der Strukturparameter Lastdichte einen hinreichend belastbaren 

Zusammenhang mit der Zuverlässigkeitskennzahl ASIDI auf und ist geeignet, gebietsstruktu-

relle Unterschiede bei der Referenzwertermittlung für das Qualitätselement abzubilden (siehe 

Anlage 1 zum Methodikbeschluss, Aktenzeichen BK8-23/006-A).  

Auf Grundlage der Daten der Kalenderjahre 2021, 2022 und 2023 wurden für das Qualitäts-

element des Kalenderjahres 2025 die nachstehenden Werte für die Regressionskostanten a, 

b und c für die verwendete Regressionsfunktion ermittelt: 

𝑦ො = 𝑓(𝑥) =
𝑏

𝑥௖
+ 𝑎 =  

55,54252

𝑥଴,ଷଷସସହ
− 0,18003 
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Der Regressionskoeffizient c liegt hierbei im Optimum bei 0,33 und somit innerhalb der bislang 

aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht als plausibel diskutierten Bandbreite von 0,5 bis 1. Zur 

Bestimmung der optimalen Regressionskonstanten c wurde das Bestimmtheitsmaß R² maxi-

miert. Das Bestimmtheitsmaß beschreibt den Anteil der Streuung innerhalb der Netzzuverläs-

sigkeit (y-Variable), der durch Regressionsfunktion erklärt werden kann und beträgt R² = 

0,3623. Zur Beurteilung der Schätzergebnisse ist eine Gesamtschau unter Berücksichtigung 

des Regressionskoeffizienten „c“ und des Bestimmtheitsmaßes „R2“ erforderlich. Insofern be-

schreibt der Strukturparameter Lastdichte weiterhin hinreichend belastbar die Netzzuverläs-

sigkeit in der Mittelspannung. Die Bestimmung des Referenzwertes auf Grundlage der Daten 

der Kalenderjahre 2021, 2022 und 2023 ergibt sich aus Anlage 2 zu dieser Festlegung. 

Demgegenüber konnte für die Niederspannung kein hinreichend belastbarer Zusammenhang 

zwischen dem SAIDI und einem der untersuchten Strukturparameter im Hinblick auf die Be-

rücksichtigung gebietsstruktureller Unterschiede festgestellt werden. Insofern wird der Refe-

renzwert in der Niederspannungsebene als mit der Anzahl der Letztverbraucher gewichteter 

Mittelwert der SAIDI-Kennzahlen ermittelt (siehe Anlage 1 zum Methodikbeschluss). Auf die-

ser Basis wurde ein einheitlicher Referenzwert in Höhe von 4,11674 min/a für die Niederspan-

nung bestimmt. Dieser Wert ergibt sich aufgrund der Daten aus den Kalenderjahren 2021, 

2022 und 2023, entsprechend der in Tenor-Nr. 8 des Methodikbeschlusses angegeben Be-

rechnungsformel. 

5. Monetarisierungsfaktor 

Der Monetarisierungsfaktor wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung aktuellsten 

Daten der öffentlichen Statistik ermittelt und repräsentiert die gegenwertige Entwicklung be-

züglich des Elektrizitätsverbrauchs, der Bruttowertschöpfung sowie der Gesamtlöhne. Sowohl 

bei der Bruttowertschöpfung als auch hinsichtlich der Gesamtlöhne ist gegenüber den voraus-

gegangenen Festlegungen ein Anstieg der Werte festzustellen, der einen Monetarisierungs-

faktor m von nunmehr m = 0,29 €/min/LV/a begründet. 

Die Bestimmung des Monetarisierungsfaktors ergibt sich aus Anlage 2. 

6. Kappungsgrenze 

Es ist eine Kappung von 4 % anzuwenden, da somit die Abweichung von der angestrebten 

Erlösneutralität minimiert wird. 

 

7. Netzübergänge 

Der für 2025 ermittelte Zu- oder Abschlag bzw. Anteile davon können im Wege des Verfahrens 

nach § 26 ARegV übertragen werden.  
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IV. Individuelles Qualitätselement für das Kalenderjahr 2025 

Im Folgenden wird das netzbetreiberindividuelle Qualitätselement für das Kalenderjahr 2025 

dargestellt. Die Berechnung des Qualitätselements erfolgte mit ungerundeten Werten. In An-

lage 1 werden die Ergebnisse jedoch mit gerundeten Werten ausgewiesen. 

 

1. Ermittelte Kennzahlen 

Zur Berechnung des Qualitätselements ist für den Netzbetreiber aus den Kalenderjahren 2021 

bis 2023 im Mittel ein SAIDI in Höhe von 3,36668 und ein ASIDI in Höhe von 2,62684 heran-

gezogen worden (Anlage 1). 

 

2. Ermittelter Referenzwert 

2.1 Mittelspannung 

In die Regressionsberechnung ist eine Lastdichte des Netzbetreibers von 575,85699 kW pro 

km² (Anlage 1) eingegangen. 

 

Auf dieser Grundlage wurde für den Netzbetreiber in der Mittelspannungsebene ein Referenz-

wert von 6,44895 min/a ermittelt (Anlage 1). 

 

2.2 Niederspannung 

Der Referenzwert in der Niederspannungsebene wurde auf Basis einer einfachen, mit der An-

zahl der jeweiligen Letztverbraucher gewichteten Mittelwertbildung ermittelt. Der Referenzwert 

der Niederspannungsebene liegt bei 4,11674 min/a. 

 

2.3 Ermittelter Bonus/Malus 

Der Bonus bzw. Malus wird unter Anwendung folgender Formel ermittelt: 

𝐵𝑜𝑛𝑢𝑠௜/𝑀𝑎𝑙𝑢𝑠௜ = ቂቀ𝑌௜௡ௗ
(ோ௘௙)

− 𝐴𝑆𝐼𝐷𝐼௜௡ௗቁ ∙ 𝐿𝑉௜௡ௗ
(ெௌାேௌ)

+ ൫𝑌(ோ௘௙) − 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼௜௡ௗ൯ ∙ 𝐿𝑉௜௡ௗ
(ேௌ)

ቃ ∙ 𝑚 

Für die Mittelspannungsebene ergibt sich somit ein Bonus in Höhe von 41.010 €. 

Dabei wurden für die Mittelspannungsebene folgende Daten zu Grunde gelegt: 

•  Ref
indY : 6,44895 min/a  

• ASIDIi: 2,62684  

• Mittelwert der Anzahl der Letztverbraucher (inkl. aller nachgelagerten eigenen 

Netz- und Umspannebenen) der Kalenderjahre 2021 bis 2023:   36.999 
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Für die Niederspannungsebene ergibt sich somit ein Bonus in Höhe von   8.041 €. 

Dabei wurden für die Niederspannungsebene folgende Daten zu Grunde gelegt: 

•  RefY :   4,11674 min/a 

• SAIDIi:   3,36668  

• Mittelwert der Anzahl der Letztverbraucher der Kalenderjahre 2021 bis 2023:   

36.969  

• Monetarisierungsfaktor m: 0,29 €/a/min/LV 

Für die Nieder- und Mittelspannungsebene ermittelt sich demnach insgesamt ein Bonus in 

Höhe von 49.052 €. 

Das Qualitätselement nimmt den von einer Versorgungsunterbrechung betroffen Kunden und 

dessen Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes Qualitätsniveau in den Blick. Für die Bemes-

sung des Bonus/Malus sind sämtliche direkt angeschlossener Letztverbraucher zu berücksich-

tigen. Dies gilt auch für die Letztverbraucher, die in der Sammelschiene der HS/MS-Umspann-

ebene angeschlossen sind, da diese entsprechend den Vorgaben zur Datenerhebung nach § 

52 EnWG der Mittelspannung zuzurechnen sind. Da bei der Berechnung des Bonus/Malus in 

der Mittelspannung zudem sämtliche Letztverbraucher nachgelagerter Spannungsebenen be-

rücksichtigt werden, ist der Anteil der an der Sammelschiene HS/MS angeschlossenen Letzt-

verbraucher sehr gering. 

 

2.4 Kappungsgrenze 

Mit dem ausgewählten Modell und einer Kappung von 4 % der Erlösobergrenze des 

Ausgangsniveaus für die vierte Regulierungsperiode ergibt sich die minimale Abweichung von 

der Erlösneutralität in Höhe von 0 €. Bei jeder anderen Kappungsgrenze war die Abweichung 

von der angestrebten Erlösneutralität größer.  

Der Netzbetreiber ist von der Kappung nicht betroffen. 
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2.5 Anpassung der Erlösobergrenzen 

Die Erlösobergrenze 2025 ist um den folgenden Betrag zu erhöhen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Entscheidung über die Kosten 

Zur Frage der Kostentragung nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Beschluss der RegKH. 

 

VI. Anlagen 

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses: 

 

 Anlage 1  

Übersicht der Daten des Netzbetreibers zur Bestimmung des Qualitätselementes 

 

 Anlage 2  

Bestimmung des Referenzwertes und des Monetarisierungsfaktors 

 

 

 

  

ERLÖSOBERGRENZEN- 

ANPASSUNG  

DES KALENDERJAHRES 

2025 

49.052 € 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden.  

 

Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 

60313 Frankfurt am Main, einzureichen. 

 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Mo-

nat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der 

Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss 

die Erklärung, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung 

beantragt wird und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde 

stützt, enthalten. § 87b Absatz 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist entsprechend anzu-

wenden. 

 

Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter-

zeichnet sein. 

 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Wiesbaden, den 02.07.2025 

 

 

 

Claudia Falb 

Stellvertretende Vorsitzende  

 

 

 

Christoph Milan Petschuch  

Beisitzer   

 

 

Eva-Maria Schramm 

Beisitzerin 
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